
Teilnahmeantrag - Anlage II 
beim 27. "Tag der Sachsen" 2018 
Verein, Verband, Gruppe, Institution, Einzelperson

Telefon* Mobiltelefon* E-Mail*

Stadtverwaltung Torgau 
Projektbüro 27. "Tag der Sachsen" 
Markt 1 
04860 Torgau

Allgemeine Angaben

Geplanter Auftritt / Zeitplanung

Eingangsstempel

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Name*Anrede* Titel

Vereinsname (gemäß Vereinsregisterauszug) / Name des Verbandes, der Gruppe, der Institution oder Einzelperson*

Vorname/n*

PLZ und Ort*Straße mit Hausnummer*

Reg.-Nummer

  
   Ausfüllhinweise - Bitte beachten Sie:  
  
    (*)         Diese Felder müssen ausgefüllt werden. 
 Bitte vorzugsweise mit PC ausfüllen und über den blauen Button 
                        am Ende des Formulars ausdrucken !   
  
    Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.  
    Ein Rechtsanspruch besteht nicht! 
     
    Rückfragen unter: 03421 748-0 
    oder per Mail:  sachsentag2018@torgau.de 
   

Vereinsvorsitzender / Verantwortlicher des Verbandes, der Gruppe, Institution oder Einzelperson

von bis

bis

bis

Uhr

Uhr

Uhr

von

von

Programmdauer (ohne Vor- und Nachbereitungszeit):*

Vorbereitungszeit vor dem Auftritt inkl. Aufbau:*

Nachbereitungszeit nach dem Auftritt inkl. Abbau:*

Sind Sound- und Technik erforderlich?*

Besondere Anforderungen/Wünsche:

Auftritt am Freitag, 07. Septemer 2018, möglicher Auftrittszeitraum

Auftritt am Samstag, 08. Septemer 2018, möglicher Auftrittszeitraum

Auftritt am Sonntag, 09. Septemer 2018, möglicher Auftrittszeitraum

mehrmalige Auftritte an einem Tag möglich

ja:nein

A
U
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R
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T

Bitte bis 31.03.2018 einreichen! 

 



ja, Anzahl der Personen:nein

Geplanter Auftritt / Art der Darbietung*

Wer tritt auf (Band, Theater usw.)? Art / Form der Darbietung, Genre

Geplanter Auftritt / Konkrete Angaben zum Inhalt*

Anforderungen / Platzbedarf*

Straßenkunst, z.B. Spielmannszüge, Performance

Auftritt auf einer Bühne mindestens benötigte Bühnenfläche:*

Anzahl benötigter Tische beim Bühnenprogramm:

Wenn Sie Ihren Bühnenauftritt nicht selbst anmoderieren, ist ein kurzer aussagekräftiger Text notwendig. Bitte angeben:

Bedarf an Umkleideräumen:* männlich

Anzahl benötigter Stühle beim Bühnenprogramm:

Breite: mm Tiefe:Breite: Tiefe:m m

zusätzlicher Platzbedarf im Vorbühnenbereich:

weiblich

Einsatz brennbarer Materialien*

Moderation

Kommt offenes Feuer zum Einsatz?

Brennstoff:

janein

Gas brennbare Flüssigkeit



Ansprechpartner Bühnenprogramm:*

Technische Anforderungen

Bühnenplan

Telefon* Mobiltelefon* E-Mail*

Name*Anrede* Titel Vorname/n*

Das sorgfältige Ausfüllen der technischen Anforderungen ist Pflicht und erspart beiden Seiten unnötige Rückfragen und 
Probleme bei der Durchführung der Programme. 
 
Die Bühnen sind prinzipiell mit einer Standard Ton- und Lichtanlage ausgestattet.

Für Auftritte auf Bühnen ist ein Bühnenplan (Wo steht was auf der Bühne?) zu übergeben

Es wird ein technisch einwandfreies, für die Bühnengröße ausreichendes Beschallungssystem zur Verfügung gestellt.

Anzahl der Akteure:

Ist ein Stage Rider / Technical Rider vorhanden?:*

Instrumente:

Moderationsmikrofon benötigt:*

Werden eigene Mikrofone mitgebracht?:*

Welche sonstige technische Ausstattung wird mitgebracht?

Anzahl Sänger/innen:

Bühnenplan liegt bei wird nachgereicht

Elektroenergiebedarf*

Beschallung*

ja  

neinElektroenergiebedarf:

Hinweis: Der Elektroanschluss wird auf den Bühnen zur Verfügung gestellt. Verlängerungskabel und Verteiler sind in 
einem einwandfreien Zustand vom Nutzer bereitzuhalten.

Steckdosen 16 Ampere Schuko (Wechselstrom bis 3,3 kW pro Steckdose):

Steckdosen 16 Ampere CEE Steckdose (Drehstrom 3,3 kW bis 10 kW):

Steckdosen 32 Ampere CEE Steckdose (Drehstrom 10 kW bis 20 kW):

Steckdosen 63 Ampere CEE Steckdose (Drehstrom 20 kW bis 40 kW):

Anzahl

liegt bei wird nachgereicht

nein ja

nein ja VHFUHF

janeinMitbringen von eigenem Funk:*

Frequenz:



Hinweis - Tragen von Abzeichen und Symbolen

Erklärung

Pkw/ 
Kleintransporter LkwWohnwagen

Beantragung von Sonderparkplätzen (Achtung! Sonderparkplätze sind nur außerhalb des inneren Sperrbereichs möglich.)

Mitführung von Waffen*

Anzahl abzustellender Fahrzeuge

Amtliche/s Kennzeichen

Länge in m

Breite in m

Werden Waffen mitgeführt?*

Anzahl Schusswaffen: Bezeichnung der Waffen:

Anzahl Hieb- und Stoßwaffen:

Grund des Mitführens:* 
(ggf. Beiblatt hinzufügen)

Hinweis: § 42 WaffG Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen  
(1) Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten oder 
      ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf keine Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 führen. 
(2) Die zuständige Behörde kann allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, wenn 
 1. der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6) besitzt, 
 2. der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er auf Waffen bei der öffentlichen Veranstaltung nicht verzichten kann, und 
 3. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen ist. 
 
(3) Unbeschadet des § 38 muss der nach Absatz 2 Berechtigte auch den Ausnahmebescheid mit sich führen und auf Verlangen zur Prüfung aushändigen.

Hinweis: Die angemeldeten Waffen werden stichprobenartig durch das Ordnungspersonal am Festwochenende überprüft. 
Ein Verstoß hat einen sofortigen Ausschluss vom Festwochenende zur Folge! Den Anweisungen des Ordnungspersonals 
ist Folge zu leisten. Die Anmeldung von Waffen ersetzt keine behördliche Genehmigung zum Mitführen dieser!

Nach § 86a StGB ist es untersagt, Kennzeichen verbotener Organisationen zu verbreiten und öffentlich zu verwenden. 
Kennzeichen, die denen verbotener Organisationen zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen ebenfalls nicht verwendet 
werden. Zu den Kennzeichen im Sinne des Gesetzes zählen nicht nur Symbole, sondern auch Fahnen, Abzeichen und 
Uniformstücke, ebenso Parolen und Grußformeln, Lieder und Bildnisse. 
Es werden stichprobenartig Kontrollen durchgeführt. Ein Verstoß hat einen sofortigen Ausschluss vom Festwochenende 
zur Folge! Weitere strafrechtliche Schritte behalten wir uns vor. Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu 
leisten!

Ich versichere, dass die im Bewerbungsantrag gemachten Angaben zutreffend und wahrheitsgemäß sind. Durch Sendung 
des Antrags an das Projektbüro 27. "Tag der Sachsen" 2018 erkläre ich die Verbindlichkeit des Antrags. 
  
Ich bin damit einverstanden, dass vorstehende Daten vom Projektbüro "Tag der Sachsen" zum Zweck der Bearbeitung des 
Antrages nur für den Veranstaltungszeitraum erhoben, verarbeitet, genutzt sowie gespeichert werden. Ich bin darauf 
hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehend genannten Zwecks erhobenen Daten unter Beachtung des § 4 
des Sächsischen Datenschutzgesetztes (SächsDSG) erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Nach 
Zweckerfüllung werden diese Daten unverzüglich gelöscht. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich 
nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung 
werde ich richten an: Große Kreisstadt Torgau, Projektbüro "Tag der Sachsen", Markt 1, 04860 Torgau. Im Fall des Widerrufs 
werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten im Projektbüro "Tag der Sachsen" gelöscht.

ja, Anzahl insgesamt mitgeführter Waffen:nein

Stempel UnterschriftDatum


Teilnahmeantrag - Anlage II
beim 27. "Tag der Sachsen" 2018
Verein, Verband, Gruppe, Institution, Einzelperson
Stadtverwaltung Torgau
Projektbüro 27. "Tag der Sachsen"
Markt 1
04860 Torgau
Allgemeine Angaben
Geplanter Auftritt / Zeitplanung
Eingangsstempel
Reg.-Nummer
 
   Ausfüllhinweise - Bitte beachten Sie: 
 
    (*)                 Diese Felder müssen ausgefüllt werden.
         Bitte vorzugsweise mit PC ausfüllen und über den blauen Button
                        am Ende des Formulars ausdrucken !  
 
    Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden. 
    Ein Rechtsanspruch besteht nicht!
    
    Rückfragen unter: 03421 748-0
    oder per Mail:  sachsentag2018@torgau.de
   
Vereinsvorsitzender / Verantwortlicher des Verbandes, der Gruppe, Institution oder Einzelperson
von
bis
bis
bis
Uhr
Uhr
Uhr
von
von
Programmdauer (ohne Vor- und Nachbereitungszeit):*
Vorbereitungszeit vor dem Auftritt inkl. Aufbau:*
Nachbereitungszeit nach dem Auftritt inkl. Abbau:*
Sind Sound- und Technik erforderlich?*
Besondere Anforderungen/Wünsche:
AUFTRITT
Bitte bis 31.03.2018 einreichen!
 
P:\Tag der Sachsen 2018\Logo_TdS_bestätigt.jpg
Geplanter Auftritt / Art der Darbietung*
Wer tritt auf (Band, Theater usw.)? Art / Form der Darbietung, Genre
Geplanter Auftritt / Konkrete Angaben zum Inhalt*
Anforderungen / Platzbedarf*
mindestens benötigte Bühnenfläche:*
Anzahl benötigter Tische beim Bühnenprogramm:
Wenn Sie Ihren Bühnenauftritt nicht selbst anmoderieren, ist ein kurzer aussagekräftiger Text notwendig. Bitte angeben:
Bedarf an Umkleideräumen:*
männlich
Anzahl benötigter Stühle beim Bühnenprogramm:
Breite: 
m
m
Tiefe:
Breite: 
Tiefe:
m
m
zusätzlicher Platzbedarf im Vorbühnenbereich:
weiblich
Einsatz brennbarer Materialien*
Moderation
Kommt offenes Feuer zum Einsatz?
Brennstoff:
Ansprechpartner Bühnenprogramm:*
Technische Anforderungen
Bühnenplan
Das sorgfältige Ausfüllen der technischen Anforderungen ist Pflicht und erspart beiden Seiten unnötige Rückfragen und Probleme bei der Durchführung der Programme.  Die Bühnen sind prinzipiell mit einer Standard Ton- und Lichtanlage ausgestattet.
Für Auftritte auf Bühnen ist ein Bühnenplan (Wo steht was auf der Bühne?) zu übergeben
Es wird ein technisch einwandfreies, für die Bühnengröße ausreichendes Beschallungssystem zur Verfügung gestellt.
Anzahl der Akteure:
Ist ein Stage Rider / Technical Rider vorhanden?:*
= Dokument, das die technischen Anforderungen eines Künstlers für seine Auftritte beschreibt. Meistens handelt es sich dabei um Musiker und Bands, die dadurch im Vorfeld einer Veranstaltung dem Veranstalter und den Ton- und Lichttechnikern die Planung erleichtern.
Instrumente:
Moderationsmikrofon benötigt:*
Werden eigene Mikrofone mitgebracht?:*
= Dokument, das die technischen Anforderungen eines Künstlers für seine Auftritte beschreibt. Meistens handelt es sich dabei um Musiker und Bands, die dadurch im Vorfeld einer Veranstaltung dem Veranstalter und den Ton- und Lichttechnikern die Planung erleichtern.
Welche sonstige technische Ausstattung wird mitgebracht?
Anzahl Sänger/innen:
Bühnenplan
Elektroenergiebedarf*
Beschallung*
Elektroenergiebedarf:
Hinweis: Der Elektroanschluss wird auf den Bühnen zur Verfügung gestellt. Verlängerungskabel und Verteiler sind in einem einwandfreien Zustand vom Nutzer bereitzuhalten.
Steckdosen 16 Ampere Schuko (Wechselstrom bis 3,3 kW pro Steckdose):
Steckdosen 16 Ampere CEE Steckdose (Drehstrom 3,3 kW bis 10 kW):
Steckdosen 32 Ampere CEE Steckdose (Drehstrom 10 kW bis 20 kW):
Steckdosen 63 Ampere CEE Steckdose (Drehstrom 20 kW bis 40 kW):
Mitbringen von eigenem Funk:*
Frequenz:
Hinweis - Tragen von Abzeichen und Symbolen
Erklärung
Pkw/ Kleintransporter
Lkw
Wohnwagen
Beantragung von Sonderparkplätzen (Achtung! Sonderparkplätze sind nur außerhalb des inneren Sperrbereichs möglich.)
Mitführung von Waffen*
Anzahl abzustellender Fahrzeuge
Amtliche/s Kennzeichen
Länge in m
Breite in m
Werden Waffen mitgeführt?*
Anzahl Schusswaffen:
Bezeichnung der Waffen:
Anzahl Hieb- und Stoßwaffen:
Grund des Mitführens:*(ggf. Beiblatt hinzufügen)
Hinweis: § 42 WaffG Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen 
(1) Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten oder
      ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf keine Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 führen.
(2) Die zuständige Behörde kann allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, wenn
         1. der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6) besitzt,         2. der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er auf Waffen bei der öffentlichen Veranstaltung nicht verzichten kann, und         3. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen ist.(3) Unbeschadet des § 38 muss der nach Absatz 2 Berechtigte auch den Ausnahmebescheid mit sich führen und auf Verlangen zur Prüfung aushändigen.
Hinweis: Die angemeldeten Waffen werden stichprobenartig durch das Ordnungspersonal am Festwochenende überprüft. Ein Verstoß hat einen sofortigen Ausschluss vom Festwochenende zur Folge! Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten. Die Anmeldung von Waffen ersetzt keine behördliche Genehmigung zum Mitführen dieser!
Nach § 86a StGB ist es untersagt, Kennzeichen verbotener Organisationen zu verbreiten und öffentlich zu verwenden. Kennzeichen, die denen verbotener Organisationen zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. Zu den Kennzeichen im Sinne des Gesetzes zählen nicht nur Symbole, sondern auch Fahnen, Abzeichen und Uniformstücke, ebenso Parolen und Grußformeln, Lieder und Bildnisse. Es werden stichprobenartig Kontrollen durchgeführt. Ein Verstoß hat einen sofortigen Ausschluss vom Festwochenende zur Folge! Weitere strafrechtliche Schritte behalten wir uns vor. Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten!
Ich versichere, dass die im Bewerbungsantrag gemachten Angaben zutreffend und wahrheitsgemäß sind. Durch Sendung des Antrags an das Projektbüro 27. "Tag der Sachsen" 2018 erkläre ich die Verbindlichkeit des Antrags.
 
Ich bin damit einverstanden, dass vorstehende Daten vom Projektbüro "Tag der Sachsen" zum Zweck der Bearbeitung des Antrages nur für den Veranstaltungszeitraum erhoben, verarbeitet, genutzt sowie gespeichert werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehend genannten Zwecks erhobenen Daten unter Beachtung des § 4 des Sächsischen Datenschutzgesetztes (SächsDSG) erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Nach Zweckerfüllung werden diese Daten unverzüglich gelöscht. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Große Kreisstadt Torgau, Projektbüro "Tag der Sachsen", Markt 1, 04860 Torgau. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten im Projektbüro "Tag der Sachsen" gelöscht.
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